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THEMENKREISE „VERWANDTSCHAFTSTYPOLOGIE

UND VERWANDTSCHAFTSTERMINOLOGIE", „FORMEN UND FUNKTIONEN

PRIMITIVEN RECHTS" UND „TYPOLOGIE DER HERRSCHAFTSFORMEN"

CARL A. SCHMITZ

Linie und Sippe

Die Ausführungen zielen auf eine Typologie und nicht auf die systema¬

tische Erfassung von Einzelfällen. Das Gemeinsame der individuellen Er¬

scheinungen macht den Typus aus. Nur vom Typus her sind vergleichende

Untersuchungen möglich. Die Charakteristika der Einzelfälle müssen durch

deskriptive Zusätze gekennzeichnet werden. Ausgangspunkt ist der Begriff

der erweiterten Familie. Die einzelnen Typen dieser Gruppe werden nach

der Residenzregel erfaßt (Schlesier).
Patrilokal erweiterte Familie: Patrilineare Deszendenz.

Frau zieht in die Patrilinie des Mannes. Residenz- und Deszendenzregel

stimmen überein. Deszendenzlinie und zusammenwohnende Gruppe sind

identisch und setzen sich patrilinear fort. Matrilokal erweiterte

Familie: Die gleichen Konsequenzen wie im vorstehenden Beispiel

in matrilinearer Richtung. Uxorilokal erweiterte Fa-

m i 1 i e : Patrilineare Deszendenz. Der Mann zieht in die Patrilinie der

Frau. Residenz- und Deszendenzregel stimmen nicht überein. Es entstehen

lokal fixierte matrilineare Abstammungsgruppen, die von soviel patri-

linearen Deszendenzgruppen durchschossen werden, wie Männer einhei¬

raten. Führt zu doppelter Abstammungsrechnung und Terminologie.

Virilokal erweiterte Familie: Die gleichen Konsequenzen wie

im Vorstehenden mit umgekehrten Vorzeichen. Avunkolokal er¬

weiterte Familie: Kann nur zu linearen Gruppen auswachsen, wenn

gleichzeitig matrilaterale Kreuz-Basen-Heirat vorgeschrieben ist. Führt

dann aber im Endeffekt zu matrilokaler Wohnfolgeordnung. U t r o 1 o -

kal erweiterte Familie: bildet keine unilinearen Gruppen aus,

sondern führt zu ,nicht-unilinearen' Gruppen (Goodenough). Bilokal

erweiterte Familie: kann lokal fixierte unilineare Abstammungs¬

gruppen ausbilden, hat aber nichts mit der Deszendenzlinie zu tun. Neo¬

lokal erweiterteFamilie: kann es nicht geben. Es entstehen auch

keine lokal fixierten unlinearen Abstammungsgruppen. Mit den Deszen¬

denzlinien hat diese Wohnfolgeordnung nichts zu tun.

Der Überblick zeigt, daß man grundsätzlich zwischen lokal fixierten Ab¬

stammungsgruppen (Leach) und Deszendenzlinie zu unterscheiden hat.

Residenzregel hat demzufolge keinen primären Einfluß auf die Entstehung
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der unilinearen Abstammungsrechnung. Sekundär hingegen kann die Re¬

sidenzregel die Deszendenzregel verändern. Ein solcher Wandel muß aber

von einem Funktionswandel der beiden Gruppen begleitet sein, sonst fin¬

det er nicht statt.

Unter Linie soll grundsätzlich die Gruppe der Deszendenzlinie ver¬

standen werden und nicht die lokal fixierte Abstammungsgruppe, die uni¬

linear, bilinear und bilateral sein kann. Innerhalb der patri- oder matri¬

lokal erweiterten Familien allein ist das Anfangsstück einer Linie auch als

zusammenwohnende Einheit enthalten. Ausdehnung eines solchen An¬

fangsstückes über drei Generationen hinaus bildet die Linie. Eine solche

Linie mit den angeheirateten Frauen und ohne die abgeheirateten Töchter

ergibt den Klan, der nur bei matri- oder patrilokaler Residenzregel ent¬

stehen kann (Murdock). Großfamilie ist scharf von diesem Gruppentyp
zu unterscheiden. Sie zeichnet sich durch gemeinsamen Haushalt und domi¬

nierende Stellung des Patriarchen aus. Stirbt der Patriarch, zerfällt die

Großfamilie (Müller). Der Klan gleitet durch die Generationen weiter, und

hat, weil er sich um die Linie herum aufbaut, eine „indefinitive continuity
over time" (Murdock).
Von der Linie als einer echten Blutsverwandtschaftsgruppe ist die

Sippe zu unterscheiden, die zwar analog zur Linie strukturiert ist, deren

Mitglieder sich aber nur verwandt glauben (Sozialverwandtschaft). Die

Sippe ist mit ihrem Gründer stets in der Schöpfungsmythologie einer Kul¬

tur verankert. Eine Sippe gliedert sich in eine Reihe heterogener, Linien,
innerhalb derer aber die Blutsverwandtschaft zwangsläufig echt sein muß.

Während Linien strikt exogam sein müssen, zeigen viele Sippen eine Nei¬

gung zur Endogamie. Die biologischen Verwandten einer Linie müssen

nicht zur gleichen Sippe gehören, sondern können sich über mehrere Sip¬
pen verteilen (Phratrienbildung). Eine Linie entsteht durch die natürliche

Fortpflanzung innerhalb der Familien bei konstant eingehaltener Regel.
Die Sippe entsteht durch einen „historischen Zufall". Sie kann jederzeit
heterogene Linien aufnehmen oder abstoßen. Bei der Linie ist die Bedin¬

gung der Ko-Residenz nicht obligatorisch (Linien, bzw. Klan-Dislokalisa-

tion). In ungestaffelten und ungeschichteten Verhältnissen ist die Sippe
meist eine zusammenwohnende Gruppe, da sie durch ihre Verankerung
im Schöpfungsprozeß den Landbesitz legalisiert. Linien-Prinzip beinhaltet

die Bestimmung, in welcher Richtung die Deszendenz gerechnet werden

soll. Nur zwei Möglichkeiten: patri- oder matrilinear. Entscheidung ist im

Wertsystem einer Kultur verankert, denn es gibt keinen militaristischen

Grund, sich für die eine oder andere Richtung zu entscheiden. Als Arbeits¬

hypothese wird zur Diskussion gestellt, die Ursache für die grundsätzliche
Deszendenzregel einer Kultur in den anthropogonischen Schöpfungsvor¬
stellungen zu suchen. Je nachdem, ob die Entstehung der Menschen mehr
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dem Wirken des männlichen Himmelspantheons oder des weiblichen Erd¬

pantheons zugeschrieben wird, bildet sich die Wertvorstellung vom linea*

ren Zusammenhang aus. Diese Arbeitshypothese setzt von Anfang an die

Existenz von zwei Fundamental-Gruppen voraus: die naturbedingte Fa¬

milie und die kulturbedingte Sippe. Die im Wertdenken einer Kultur, und
damit primär in der Sippe verankerte, Deszendenzregel beeinflußt die

Ausdehnung der Familien in bestimmte Richtungen und schafft dadurch

die Linien.
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RÜDIGER SCHOTT

Probleme des Eigentums in rechtsethnologischer Sicht

Seit altersher soll die Rekonstruktion der „Entwicklung" primitiver
Formen des Eigentums der theoretischen Fundierung individualistischer

und kollektivistischer Ideologien dienen (Dikäarch von Messene, Plato bis

hin zu Engels und K. Bücher). In neuerer Zeit machte P. Wilhelm Schmidt

im Rahmen der kulturhistorischen Methode der Ethnologie einen ersten

Versuch, das „Eigentum auf den ältesten Stufen der Menschheit" (3 Bde.,
Münster i. W. 1937-41) zu erforschen.

Seit einigen Jahren werden in Bonn unter der Leitung von Hermann

Trimborn mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft Un¬

tersuchungen zur „Frühgeschichte des Eigentums" als team-work ethnolo¬

gischer, orientalistischer und juristischer Fachkräfte durchgeführt. Dazu

wurden in zahlreichen Einzelverträgen die Eigentumsverhältnisse bei

repräsentativen Völkern der einzelnen Wirtschafts- und Kulturhorizonte

erforscht, um so eine Universalgeschichte des Eigentums von den Anfängen
wildbeuterischer Kultur über die Pflanzer und Hirtenkulturen bis hin zu

den frühen Herren- und den antiken Hochkulturen zu schreiben.

In einem Sammelband sollen die wichtigsten Eigentumsprobleme in

ihrem geschichtlichen Werdegang verfolgt werden, so zum Beispiel der

Eigentumsbegriff in den einzelnen Kulturen, die Wandlungen im Boden-

und Fahrnisrecht, das „geistige Eigentum" und die Verfügungsgewalt über

Menschen, die Eigentumserwerbsgründe, Erbrecht und Familiengüterrecht,


